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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hövekamp, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestät ige ich Ihnen den Eingang Ihrer o.g. Anzeige gem. § 115 Absatz 1 GO N R W zur 

Gründung der U W Empte Verwaltungs GmbH. 

An der Gesellschaft ist die Stadt Dülmen unmit te lbar zu rd. 8,33 % mit einem Haftkapital von 

2.300C beteiligt. Die übr igen Geschäftsantei le werden von elf wei teren Gesellschaftern zu glei­

chen Teilen gehalten. Die haushaltsrechtlichen Risiken sind auf das v.g. eingebrachte Stamm­

kapital begrenzt. 

Im Rahmen des Anzeigeverfahren übermi t te l ten Sie die Sitzungsvorlage UA 189/2024 nebst 

Auszug aus der Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung vom 10.10.2024 aus welcher 

der Grundsatzbeschluss zur Beteiligung an der U W Empte GmbH & Co. KG hervorgeht. 

1 . Die gemeindewirtschaftl iche Zulässigkeit der Gründung der U W Empte Verwal tungs GmbH 

unter unmit te lbarer Beteiligung Ihrer Kommune habe ich nach den §§ 107 bis 115 GO N R W 

geprü f t . 

Der Gesellschaftszweck umfasst die Verwal tung eigenen Vermögens und die Beteiligung an 

anderen Unternehmen der Energieversorgung sowie die Übernahme der persönl ichen Haf­

tung und der Geschäf ts führung bei anderen Unternehmen, insbesondere der U W Empte 

GmbH & Co.KG. 

Die U W Empte Verwal tungs GmbH wi rd als persönl ich haftende Komplementar-GmbH der 

U W Empte GmbH & Co.KG fungieren. 

Es handelt sich um eine energiewirtschaftl iche Tät igkeit im Sinne des § 107a Absatz 1 GO 

N R W bzw. eine damit unmit te lbar verbundene Tät igkei t . 



V o r d e r Entscheidung Uber die < ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

behalten, § 4 1 Absatz H i t . m) GO NRW. 

I UA 189/2024 u a. über 

Cie S t a d t v e r o r d n e t e n v e r s a m m l u n g ^ ^ ^ ^ und den damit ein-

Diese Beschlussfassung werte ^ ^ ^ Z ^ e n . Die B e s c M u s ^ - * £ 

& Co. KG gefasst wurde. e a m m i „ r , e über die Beteiligung an und die Gründung 

• om Rat bestellter Ver t re te r die Gemeinde in 

E „e Bestellung des städtischen Vf ^ h r d r s' dtverordnetenversammlung vom 

^Versammlung erfolgte durch B « * ^ d

 w u r d e m i t E . M a i | vom i8.12.2024 

12 12 2024. Ein vorläufiger Auszug aus der wieae 

übermittelt. . u n d , i m Falle seiner Verhinderung, Herrn 

V e r t r e t e r d e r a e m e i n d e i n c e s e l l s c h — 

/en, § 113 Absatz 2 GO NRW." 

Oie entsprechenden Nachweise bitte ich mir zeitnah nachzureichen. 

• Ar, i intprnphmen und Einrichtungen in 

vorl iegenden Fall- energiewirtschaftlichen Betät igung die Vorausset-
. bei Unternehmen im Bereich der energ ew 

zung des § 107a Absatz 1 gegeben ist (Nr. 1), 



- eine Rechtsform gewähl t w i rd , welche die Haftung der Gemeinde auf einen best imm­

ten Betrag begrenzt (Nr. 3), 

- die EinZahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhäl tn is zu ih­

rer Leistungsfähigkeit steht (Nr. 4), 

- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbest immter oder unange­

messener Höhe verpfl ichtet (Nr. 5), 

die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere in einem Überwachungsor­

gan, erhäl t und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise ge­

sichert wi rd (Nr. 6), 

- das Unternehmen oder die Einrichtung durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sons­

tiges Organisationsstatut auf den ö f fent l i chen Zweck ausgerichtet wi rd (Nr. 7), 

- bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform gewähr le is te t ist, dass der 

Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dri t ten Buches 

des Handelsgesetzbuches fü r Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprü f t w i rd , so­

wei t nicht weitergehende oder andere gesetzliche Vorschri f ten, der Gesellschaftsver­

t rag oder die Satzung gelten; § 286 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches ist nicht anzu­

wenden (Nr. 8). 

W i e eingangs bereits dargelegt, beteiligt sich Ihre Kommune mit 2.300C an der Kompleme-

tä r -GmbH. 

Durch die gewähl te Rechtsform der GmbH ist das Haftungsrisiko auf das eingebrachte 

Stammkapital beschränkt. Auch in Anbetracht dessen, dass sich Ihre Kommune derzeit im 

Haushaltssicherungskonzept befindet, steht die getät ig te Beteiligung in einem angemesse­

nen Verhäl tn is zur Leistungsfähigkeit. 

Die Einf lussnahmemögl ichkei t i. S. d. § 108 Absatz 1 Nr. 6 GO N R W ist angesichts einer 

Minderheitsbetei l igung in Höhe von rd. 8,33% als ausreichend zu wer ten ; je 1,00€ eines 

Geschäftsantei ls wird eine St imme gewähr t , § 5 Absatz 10 des Gesellschaftsvertrages. 

Auch ist im § 2 des Gesellschaftsvertrages der ö f fent l iche Zweck im Sinne des § 107a GO 

N R W hinreichend manifestiert. 

§ 6 des Gesellschaftsvertrages regelt, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht im ge­

setzlichen Rahmen aufzustellen und zu prüfen sind. § 286 Absatz 4 des Handelsgesetzbuch 

f indet keine Anwendung. 

Zur Klarstellung empfehle ich, die in § 108 Absatz 1 Nr. 8 GO N R W gewähl te Formul ierung 

s inngemäß zu übernehmen und den Zusatz „ i n entsprechender Anwendung der Vorschrif­

ten des Dri t ten Buches des Handelsgesetzbuches fü r Kapitalgesellschaften" aufzunehmen. 

Wei te rh in darf die Gemeinde unbeschadet des § 108 Absatzes 4 GO N R W Unternehmen 

und Einrichtungen in der Rechtsform einer Gesellschaft mi t beschränkter Haftung nur g rün ­

den oder sich daran beteil igen, wenn durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags 

sichergestellt ist, dass die Gesellschafterversammlung u.a. auch beschließt über 

a) den Abschluss und die Änderungen von Unternehmensver t rägen im Sinne der §§ 2 9 1 

und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes, 
b) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteil igungen, 

c) den Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 

Ergebnisses. 

Hier bitte ich um Prüfung, inwiewei t ggf. Ergänzungen im Gesellschaftsvertrag vorgenom­

men werden können. 

Die im Rahmen einer kursorischen Prüfung mit E-Mail vom 17.10.2024 übersandten A n ­

merkungen wurden vollends in den Gesellschaftsvertrag eingearbeitet. Insoweit bestät ige 

ich grundsätzl ich den angezeigten Gesellschaftervertrag. 



Die Entscheidungen der Gemeinde über die Gründung oder wesentl iche Erwei terung einer 

Gesellschaft oder eine wesentliche Änderung des Gesellschaftszwecks oder sonstiger w e ­

sentlicher Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind der Aufs ichtsbehörde unverzügl ich, 

spätestens sechs Wochen vor Befiinn des Vollzugs, anzuzeigen. 

Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen er fü l l t sind, § 

115 Absatz 1 GO NRW. 

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens musste ich feststellen, dass die Gesel lschaftsgründung 

bereits zum 31.10.2024 erfolgt ist und somit vollzogen wurde. 

Bezugnehmend auf meine obigen Prüfbemerkungen werden kommunalrechtl iche Beden­

ken gegen die angezeigte Beteiligung erhoben. Ich ver längere daher die Frist zur Anzeige 

bis zur Vorlage der benannten Unterlagen. 

Ich bitte Ihre Stadtverordnetenversammlung über meine Ver fügung zu informieren. 

M i t freundlichen Grüßen 

Dr. Schulze Pellengahr 


